
Turn- und Sportverein 1860 Ansbach e.V.
Abteilung Volleyball

Ansbach, den 05.11.2021

Vorgaben zu Hygienemaßnahmen der Volleyball-Abteilung des TSV 1860 Ansbach

für den Indoor-Trainings-und Wettkampfbetrieb ab 16.9.2021
(nach den Vorgaben des Bay. Innenministeriums, des BLSV und der Stadt Ansbach)

Ab dem 16.9.2021 kann unter Einhaltung von Sicherheitsvorgaben und Hygienemaßnahmen der

Trainings-und Wettkampfbetrieb der Volleyball-Mannschaften des TSV 1860 Ansbach in den Sporthallen der

Stadt Ansbach wie folgt stattfinden. Entsprechende Absprachen wurden durch die Hygienebeauftragte mit

dem zuständigen Sportamt der Stadt Ansbach getroffen.

Basierend auf aktuellen Vorgaben der Staatsregierung (14. BayIfSMV und dem aktualisierten

Rahmenhygienekonzept Sport vom 15.9.2021) gelten in Absprache mit der Stadt Ansbach bis auf Weiteres

die folgenden Vorgaben für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Volleyballabteilung des TSV 1860

Ansbach:

Bei einer 7-Tages-Inzidenz von 35 und darüber gilt die 3G-Regel, was Folgendes bedeutet:

Alle Personen, die die Sporthallen betreten, müssen geimpft, genesen oder getestet sein und dies in Form

eines schriftlichen oder digitalen Nachweises bestätigen. Der jeweilige Trainer (oder Ordner bei Spieltagen)

ist angehalten, die Nachweise zu prüfen. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder.

Folgende Tests sind zulässig:

● ein PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde

● ein POC-Antigentest (“Schnelltest”), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde

● oder ein unter Aufsicht des Veranstalters vorgenommener Antigentest (“Selbsttest”), der vor

höchstens 24 Stunden vorgenommen wurde.

Ausnahmen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Nachweises:

● Kinder bis zum sechsten Geburtstag

● Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen in der Schule unterliegen (Schülerausweis

vorzeigen lassen)

● noch nicht eingeschulte Kinder

Die sogenannte Krankenhausampel ersetzt die bisherige 7-Tage-Inzidenz, nur die 35 bleibt weiterhin

bestehen.

Sobald die Stufe gelb erreicht ist (wird dann entsprechend bekannt gegeben), gilt als Testnachweis nur

noch ein PCR-Test, außerdem ist eine FFP2-Maske wieder Standart (statt med. Maske).

Bei Stufe rot gilt die 2G-Regel (geimpft und genesen).
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Weiterhin gilt für alle (Sportler, Trainer, passiv Beteiligte an Spieltagen, Zuschauer):

● Werden Krankheitssymptome (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und

Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere) festgestellt, so darf am

Training/Spieltag nicht teilgenommen und die Halle nicht betreten werden (Hausarzt kontaktieren)

und der Trainer ist sofort zu informieren, damit die gesamte Trainingsgruppe in Kenntnis gesetzt

werden kann.

● Im Eingangsbereich, den Gängen, den sanitären Anlagen und wenn der Mindestabstand von 1,5m

nicht eingehalten werden kann, ist (außer bei sportlicher Betätigung) eine

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (medizinische oder FFP2-Maske).

● Bei Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren (Spieltag=Eingangsbereich, Training=Halle)

● Während des Aufenthaltes in der Halle ist eine bestmögliche Belüftung sicherzustellen.

Für alle aktiv und passiv Beteiligten des DVV-Spielbetrieb der Dritten Liga gilt (unabhängig von der

Inzidenzzahl) zusätzlich zu der 3G-Regel:

1. Aktiv Beteiligte (Spieler der Mannschaften, Trainer, Physiotherapeut, Scout, Schiedsrichter,

Linienrichter, Schiedsrichterbeobachter) und passiv sind verpflichtet, das Formular “Selbsterklärung

Gesundheitszustand” (DVV Vordruck K2) auszufüllen.

Passiv Beteiligte (Hygienebeauftragter oder Assistent, Schreiber, Ballroller, Computerpersonal,

Hallensprecher, DJ, Streamingteam, Ordner) sind verplichtet, das Formular “Selbsterklärung

Gesundheitszustand” (DVV Vordruck K1) auszufüllen.

2. Kontrolle der Körpertemperatur durch kontaktlose Fiebermessung (beim Einlass durch den

Gastgeber); der Grenzwert der erlaubten Körpertemperatur wurde auf 38 Grad C festgelegt. Ggf.

kurze visuelle Einschätzung über das allgemeine Gesundheitsbefinden der aktiv und passiv

Beteiligten.

3. Ein “Selbsttest” als Nachweis ist für Spiele der Dritten Liga nicht zulässig.

4. Desinfektion von Händen, Bällen, Schreibertisch, Bänken und Ersatzspieler-Stühlen (wie im

Hygienekonzept des DVV beschrieben).

5. Beachtung der verschiedenen Hygienezonen und Laufwege.

Trainings- und Spielbetrieb

Dem Trainingsbetrieb liegt der auf der Homepage veröffentlichte Trainingsplan der Saison 2021/2022 zu

Grunde.

Jede Trainingsgruppe beendet ihr Training 15 Minuten vor Ende der jeweils angegebenen Zeiteinheit, um im

Anschluss daran einen 15-minütigen Luftaustausch zu ermöglichen (Lüftungspausen). Die Halle darf nicht in

der Annahme, dass eine weitere Trainingsgruppe folgen wird, mit geöffneten Fenstern zurückgelassen

werden.
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Die am jeweiligen Trainings-/ Spieltag verantwortliche Person stellt ein Verschließen der Türen und Fenster

nach dem Lüften der letzten Trainingseinheit/ dem letzten Spiel sicher.

Alle aktiv Beteiligten bringen für Training und Spieltag ein eigenes Handtuch und eine personalisierte

Getränkeflasche mit und nutzen nur diese.

Jeder Trainingsteilnehmer bringt ggf. in jedes Training personenbezogen Trainingsgeräte (Minibands,

Theraband) mit und ist für die Durchführung von Hygienemaßnahmen bei diesen selbst verantwortlich.

Für die Einhaltung der Hygieneregeln  ist der jeweilige Trainer/ Betreuer der jeweiligen
Trainingsgruppe/Mannschaft verantwortlich!

Mitgeltende Dokumente/ Handlungsempfehlungen:
Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV)
Aktuell gültige Handlungsempfehlungen des BLSV
Rahmenhygienekonzept Sport des Bayerischen Staatsministerium für Inneres / Sport vom 15.9.2021
Lokale Bedingungen der Stadt Ansbach zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs vom 02.9.2021
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